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TEIL A – PLANZEICHNUNG 
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Nutzungssc ha b lone 
 

Art der baulichen Nutzung 
 

    Grundflächenzahl        Baumassenzahl 
 

         Höhe baulicher Anlagen  Bauweise 
 

Lärmemissionskontingente Tag in dB(A)/m² 
 

Lärmemissionskontingente Nacht in dB(A)/m² 

PLANZEICHENERKLÄRUNG  
1. Art der b a ulic hen Nutzung 
 (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
 
  Gewerbegebiete (§ 8 BauNV O) 
 
2. M a ß d er b a ulic hen Nutzung 
 (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
 
z.B. GRZ 0,8 Grundflächenzahl (§ 19 BauNV O) – als Höchstmaß 
 
z.B. BM Z 10,0 Baumassenzahl (§ 21 BauNV O) – als Höchstmaß 
 
z.B. GH=293,0 m  Höchstzulässige Gesamthöhe baulicher Anlagen in m ü. NHN 
  (§ 18 BauNV O) 
 
3. Ba uweise, Ba ulinien, Ba ugrenzen 
 (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
 
 a  abweichende Bauweise (§ 22 BauNV O) 
 
  Baugrenze (§ 23 (3) BauNV O) 
 
4. V erkehrsfläc hen 
 (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 
 

öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – 
Fuß- und R adweg, bzw. Fußweg 

 
  Straßenbegrenzungslinie 
 
  Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
 
5. Fläc hen fü r V ersorgungsa nla gen, fü r d ie Ab fa llentsorgung und Ab wa sserb eseitigung 
 sowie fü r Ab la gerungen  
 (§ 9 (1) Nr. 12 und 14 BauGB) 
 
  Fläche für Abwasserbeseitigung 
  Zweckbestimmung: R egenrü ckhaltebecken 
 
6. Grü nfläc hen  
 (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
 
  private Grünflächen der R andeingrünung 
 

D
D

D D D D D

D
D

DDDDD

 
7. Pla nungen, Nutzungsregelungen, M a ßna hm en und Fläc hen fü r M a ßna hm en zum  
Sc hutz, zur Pflege und zur Entwic klung von Bod en, Na tur und La nd sc ha ft 

 (§ 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB) 
 
  Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
  zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr.20 BauGB) 
 
  Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
  und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr.25a BauGB) 
 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB) 

 
8. Sonstige Pla nzeic hen 
 

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB) 

 Zufa hrt Zweckbestimmung: Gemeinschaftszufahrt anliegender privater 
Grundstü cke 
 

  Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
  (§ 9 (1) Nr. 21 und (6) BauGB) 
  nähere Zweckbestimmung s. Teil B – Tex t 
   
  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen 
  (§ 9 (1) Nr. 24 und (6) BauGB) 
 
  - Sicherheitsabstand im Sinne der TGL 
 
  Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans  
  (§ 9 (7) BauGB) 
 
  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 (4) und § 16 (5) BauNV O) 
 

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind § 9 (5) Nr. 3, (6) BauGB  
SALKA Kennziffer 93100012 

5,0

674
  1

, , ,

K

 
9. Hinweise 
 
  Maßangabe in m 
 
  Flurstü cksgrenzen und –nummern 
 
  Gemarkungsgrenze 
 
  Übernahme Höhenlinien DHHN92 
 
  unterirdische V ersorgunsleitung 
  Zweckbestimmung: 
TK-Ltg Telekommunikationsleitung (envia TEL) 
SW -Kanal Schmutzwasserkanal 
R W -Kanal R egenwasserkanal 
Elt-Ltg Elt-Leitung 
TW -Ltg Trinkwasserleitung 
Gas-Ltg Gasleitung 
Gas-HDL Gashochdruckleitung 
 
  Trafostation 
   

PLANGRUNDLAGE 
-  L iegenschaftskarte aus dem Amtlichen L iegenschaftskatasterinformationssystem 
(ALKIS) des Freistaates Sachsen für die Große Kreisstadt Crimmitschau, Stand 
Dezember 2019, ergänzt um: 

- Geobasisdaten: Staatsbetrieb Geobasisinformation und V ermessung Sachsen – 
Höhenangaben (NHN) im Deutschen Haupthöhennetz DHHN2016 (Stand 2015) 

Der mögliche Kopierfehler beträgt 3%. 

TEIL B – TEXT 
ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 1/91 DER 
GRO ßEN KREISSTADT CRIM M ITSCHAU „GEW ERBEPARK CRIM M ITSCHAU" 
(1) Das Änderungsgebiet umfasst eine 8,74 ha große, bisher als Sondergebiet für 

großflächigen Einzelhandel festgesetzte Teilfläche des seit 15.01.1992 
rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1/91 „Gewerbepark Crimmitschau". 

(2) Sämtliche bisher rechtskräftige Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 1/91 
"Gewerbepark Crimmitschau" treten im Geltungsbereich der auf diesem Zeich-
nungsblatt ausgefertigten Satzung ü ber den Bebauungsplan Nr. 1/2015 
„Gewerbegebiet Harthauer W eg“ außer Kraft. 

(3) Der Bebauungsplan Nr. 1/2015 „Gewerbegebiet Harthauer W eg“ wird zur 
Festsetzung eines R egenrückhalteraums um eine rd. 0,11 ha große Teilfläche des 
Flurstü cks Fl.-Nr. 704/2 der Gemarkung Gablenz ergänzt. 

 
I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
(1)  In den Gewerbegebieten GE1 – GE3 sind folgende allgemein zulässigen 

Nutzungen unzulässig: 
- Tankstellen, ausgenommen Elektro-Ladestationen. 

(2)  In den Gewerbegebieten GE1 – GE3 sind folgende allgemein zulässigen 
Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig: 
- Anlagen für sportliche Zwecke. 

(3) In den Gewerbegebieten GE1 – GE3 sind folgende ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen unzulässig: 
- Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke, 
- V ergnü gungsstätten. 

(4) In den Gewerbegebieten GE1 – GE3 sind folgende ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen nur zulässig, soweit sie auf die Bedürfnisse der Angehörigen 
angesiedelter Betriebe bzw. deren Familien ausgerichtet sind: 
- Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke. 

(5) In den Gewerbegeb ieten GE1 – GE3 sind unzulässig: 
- fotovoltaische Freiflächenanlagen, 
- Einzelhandelsbetriebe sowie 
- V erkaufsstellen von Handwerksbetrieben und andere Gewerbebetriebe, die 
sich ganz oder ü berwiegend an Endverbraucher wenden. 

(6) In den Gewerbegebieten GE1 – GE3 können ausnahmsweise solche Einzelhandels-
betriebe zugelassen werden, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen 
Zusammenhang mit Handwerks- oder Gewerbebetrieben stehen und ü ber nicht 
mehr als 200 m² V erkaufsfläche verfü gen. W eitere Überschreitungen bis zu einem 
Anteil von höchstens 10% der Gesamtnutzfläche können im Einzelfall zugelassen 
werden, wenn die absolute Begrenzung branchenspezifisch zu einer unbilligen 
Härte fü hren würde. 

(7) Innerhalb der Baugebiete sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Schall-
emission je m² Grundstü cksfläche folgende flächenbezogene 
Schallleistungspegel (Emissionskontingente nach DIN 45691) nicht überschreitet: 

Ba ugeb iet Gesa m tgröße d er 
Fläc henlärm quelle [m²] 

Em issionskontingente LEK in dB(A)/m ² 
Ta gs 

(06:00 – 22:00 Uhr) 
Na c hts 

(22:00 – 06:00Uhr) 
GE1 35.714 68 51 
GE2 22.776 64 48 
GE3 13.295 62 46 

Die Prü fung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5 im 
Bauantragsverfahren. 

2. M Aß DER BAULICHEN NUTZUNG   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
(1) Als unterer Bezugspunkt für die höchstzulässigen Gebäudehöhen ist die Höhe 

Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. 
(2) Die höchstzulässigen Gebäudehöhen dürfen von untergeordneten Bauteilen, z.B. 

Dachlü ftungsanlagen und Kamine, ausnahmsweise um bis zu 1,40 m überschritten 
werden. 

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, BAUW EISE   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 6 BauGB) 
(1) In den Baugeb ieten sind außerhalb der ü berbaubaren Grundstü cksflächen nicht 

ü berdachte Stellplätze gemäß § 12 Abs. 1 BauNV O zulässig, Garagen und 
ü berdachte Stellplätze unzulässig. 

(2) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNV O sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstü cksflächen unzulässig. 

(3) Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNV O, die der V ersorgung der Baugebiete mit 
Elektrizität, Gas, W ärme und W asser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind 
in den Baugebieten auch außerhalb der ü berbaubaren Grundstü cksflächen 
ausnahmsweise zulässig. 

(4) In den Gewerbegebieten GE1 – GE3 ist die abweichende Bauweise festgesetzt. 
Die Abweichung von der offenen Bauweise besteht in der Zulässigkeit von 
Gebäudelängen und -verkettungen ü ber 50 m Gesamtlänge. 

4. V ERSO RGUNGSLEITUNGEN, FLÄCHEN M IT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 BauGB) 

(1) Stadttechnische V er- und Entsorgungsleitungen sind regelmäßig im öffentlichen 
bzw. öffentlich-rechtlich für diesen Nutzungszweck ausreichend gesicherten R aum 
zu verlegen. 

(2) Die zeichnerisch festgesetzten mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu 
belastenden Flächen sind folgendermaßen entsprechend den Planeinschrieben 
festgesetzt: 
G Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit, 
F Fahrrechte zugunsten der Landwirtschaft und der V er- und Entsorgungsträger, 
L L eitungsrechte zugunsten der V er- und Entsorgungsunternehmen mit 
vorhandenem Leitungsbestand sowie für die zur Gebietserschließung 
notwendigen Leitungen. 

(3) Eine Überbauung, Geländeveränderung und Bepflanzung der mit 
Leitungsrechten ausgestatteten unterirdischen Leitungen ist nur mit Zustimmung 
der jeweiligen Leitungsträger zulässig. 

5. GRÜNFLÄCHEN   (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
(1) Die zeichnerisch festgesetzten privaten Grünflächen dienen der 

Zweckbestimmung nach als Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im R ahmen der 
Gebietsrandeingrünung. 

6. M AßNAHM EN ZUM  SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTW ICKLUNG V O N BO DEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT, ZUO RDNUNGSFESTSETZUNG FÜR FLÄCHEN ZUM  AUSGLEICH V O N 
EINGRIFFEN IN NATUR UND LANDSCHAFT   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

(1) Pkw- Stellplätze, Gehwege sowie Zugänge innerhalb der gewerblichen 
Grundstü cke sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszufü hren. Ausnahmen sind 
in begründeten Einzelfällen zulässig. 

(2) V or Abriss bzw. Baubeginn ist eine artenschutzrechtliche Prü fung der Objekte auf 
V orkommen der besonders und streng geschü tzten Tierarten (europäische 
V ogelarten, Fledermäuse, Hornissen, W ildbienen und Hummelarten) 
vorzunehmen. 

(3) Der Drosselabfluss bei Starkniederschlagsereignissen ist in den Anträgen nach 
SächsW G bei der Erschließungsplanung nachzuweisen. V orzugsweise sind 
Möglichkeiten der dezentralen R egenwasserversickerung und -rü ckhaltung zu 
nutzen. 

(4) Für die zeichnerisch festgesetzte Fläche öffentliche Abwasserentsorgungsanlage 
R egenrückhaltebecken sind folgende Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt: 
- Errichtung eines offenen naturnah gestalteten Erdbeckens 
- Böschungsneigung max . 1 : 3 an mind. 30 % der Uferlinie 
- Anlage eines naturnahen temporären Kleingewässers durch Teildauerstau 
geringer Höhe, 

- ingenieurbiologischer V erbau, 
- dauerhafte Freihaltung mind. 20 % besonnter Flächenanteile, 
- Bodenabstand der Einzäunung von 15 cm, 
- wasserdurchlässige Zufahrtsbefestigung. 

(5) Dem Plangeb iet sind außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Flächen für Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB 
zugeordnet: 

A – Erstaufforstung auf T. v. Fl.-Nr. 57/3 Gem. Mark Sahnau 
Größe Maßnahmefläche: 170 m² 
Maßnahmebeschreibung: 
- vollständige Herausnahme aus der landwirtschaftlichen Nutzung, 
- Aufforstung mit standortgerechten Gehölzen auf Grundlage einer separat zu 
beantragenden Erstaufforstungsgenehmigung mit dem Zielbiotoptyp 
Traubeneichen-Hainbuchenwald mäßig trockener Standorte, 

- V erb issschutz durch Umzäunung, 
- S icherung der Erstaufforstung durch 5 J ahre währende Pflege. 

(6) Die gemäß Bebauungsplan erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sind in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu binden und 
werden fällig mit Inanspruchnahme der Ergänzungsfläche. 

7. ANPFLANZEN V O N BÄUM EN, STRÄUCHERN UND SO NSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
SO W IE BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG V O N BÄUM EN, 
STRÄUCHERN UND SO NSTIGEN BEPFLANZUNGEN   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

(1) Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind zur R andeingrünung je 120 m² 
Pflanzfläche mindestens 1 Laubbaum und 30 Sträucher einheimischer Pflanzen der 
Artenliste A als frei wachsende mehrfach gestufte Hecke zu pflanzen. 

(2) Auf den privaten Baugrundstü cken ist je 6 ebenerdige Pkw-, je 2 Lkw- und je 
Sattelzug-Stellplätze mindestens 1 mittel- bis großkroniger Laubbaum der Artenliste 
A oder, bis zu einem Anteil von 50%, der Artenliste B zu pflanzen. Eine 
Mindestbegrünung von 1 Baum je angefangene 1.000 m² Grundstü cksfläche ist 
dabei unter Anrechnung der R andeingrünung sicherzustellen. 

(3) Für Baumpflanzungen sind mindestens 6,0 m² große wasser- und luftdurchlässige 
Baumscheiben oder Baumstreifen von 1,50 m Mindestbreite vorzusehen. 

(4) An Einmündungen sind Sichtflächen für die Anfahrsicht nach R ASt2006 von jeder 
sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung, Einfriedung oder Aufschü ttung mit einer 
Höhe von mehr als 0,6 m über der angrenzenden V erkehrsfläche freizuhalten. 
Zulässig sind jedoch Einzelbäume mit einem Kronenansatz in mindestens 2,50 m 
Höhe. 

(5) Über 150 m² große öffnungslose Außenwandflächen sind mit R ank- und 
Klettergehölzen der Artenliste C vertikal zu begrünen. 

(6) Sämtliche festgesetzte Anpflanzungen sind bis spätestens zum Ende der auf die 
Flächeninanspruchnahme folgenden Pflanzperiode auszufü hren, dauerhaft zu 
pflegen und zu erhalten. Abgängige Gehölze und Pflanzen sind zu ersetzen. 

 

II. BAUO RDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V .m. § 89 SächsBO) 
1. ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 
(1) Zu öffentlichen V erkehrsräumen orientierte öffnungslose Fassadenabschnitte von 

mehr als 50 m Länge sind vertikal zu gliedern (z.B. durch Fassadenvor- oder -
rü cksprünge, Material- und/oder Farbwechsel). Dafür sind auch Anpflanzungen 
von R ank- und Klettergehölzen der Artenliste C unter Einsatz geeigneter R ankhilfen 
zulässig. 

(2) Zur Eindeckung der Dächer sind schiefer- oder anthrazitfarbene sowie 
dunkelgraue nichtglänzende Dachdeckungsmaterialien zu verwenden. 
Dachbegrünungen, Sonnenkollektoren und Fotovoltaik-Dachanlagen sind 
ebenso zulässig. 

(3) An Fassaden sind reinweiße (R AL 9010), tiefschwarze (R AL 9005) und grelle 
Farbgebungen unzulässig. 

2. W ERBEANLAGEN 
(1) In den Baugeb ieten sind höchstens 2 W erbeanlagen je Betrieb zulässig. Dabei darf 

eine einzelne Anlage die Größe von 4,0 m² Ansichtsfläche und die höchstzulässige 
Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

(2) Beleuchtete W erbeanlagen sind so zu gestalten, dass jegliche Blendwirkung auf 
den fließenden V erkehr ausgeschlossen ist. 

(3) W erbeanlagen mit wechselndem und bewegtem L icht sind unzulässig. 
3. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE 
(1) Unbebaute Grundstü cksflächen sind zu begrünen. 
(2) V orgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden. Mindestens 

die Hälfte der V orgartenfläche ist zu begrünen. 
4. EINFRIEDUNGEN 
(1) Im Plangebiet sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von max . 2,20 m über der 

projektierten Geländeoberkante zulässig. 
(2) Blickdichte Einfriedungen aus Mauern und Beton sowie Maschendrahtzäune sind 

zu begrünen (Berankung bzw. Kombination mit Hecken, Strauchvorpflanzung). 
 
III. HINW EISE 
(1) Das Landesamt für Archäologie ist bei Maßnahmen, die Bodeneingriffe tiefer als 0,3 m 

erfordern, vom ex akten Baubeginn mindestens drei W ochen vorher zu informieren. 
Die Baubeginnsanzeige soll die ausfü hrenden Firmen, Telefonnummer und den 
verantwortlichen Bauleiter nennen. Bei allen anderen Maßnahmen sind die 
ausfü hrenden Firmen auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 
SächsDSchG hinzuweisen. Das V orhaben liegt in einem archäologischen 
R elevanzbereich. Es kann zu baubegleitenden Untersuchungen kommen. 
Bauverzögerungen sind dadurch nicht auszuschließen. Den mit den Untersuchungen 
beauftragten Mitarbeitern ist uneingeschränkter Zugang zu den Baustellen und jede 
mögliche Unterstü tzung zu gewähren. Die bauausfü hrenden Firmen sind bereits in der 
Ausschreibung davon zu informieren. 

(2) Der Bebauungsplan ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem bergbauliche 
Arbeiten durchgefü hrt wurden bzw. werden. Das geplante 
R egenrückhaltebecken befindet sich im Bereich eines alten Tagebaurestlochs. 
Aufgrund der bergbaulichen Situation ist in diesem Bereich mit Auf- bzw. 
V erfüllungen zu rechnen. Auf die sü dlich angrenzende Bergbauberechtigung und 
Betriebspläne sowie ein sü dlich des V orhabens befindliches 
Baubeschränkungsgeb iet (§§ 107 – 109 BBergG) wird hingewiesen. 

(3) Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone 1 und ist der geologischen 
Untergrundklasse R (Festgestein, Fels) zugeordnet. Auf die DIN 4149:2005-4 (Bauten 
in deutschen Erdbebengebieten) wird hingewiesen. 

(4)  Zur Klärung der lokalen Untergrundverhältnisse werden Baugrunduntersuchungen 
in Anlehnung an die DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 empfohlen. Sofern Bohrungen 
niedergebracht werden, besteht Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht 
bei der Abt.10 Geologie des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landw irtschaft 
und Geologie (LfULG). 

(5) Natürlicher Boden, der im R ahmen der Bauvorhaben bewegt werden muss, ist 
gemäß § 202 BauGB mit dem Ziel der Folgenutzung in verwertbarem Zustand im 
Baugebiet zw ischenzulagern und nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort einer 
sinnvollen V erwertung zuzufü hren. 

(6) Für die Altablagerung „Sportplatz Polengrund“ (Altlastenkennziffer 93100012) liegt 
eine gutachterliche Gefährdungsabschätzung (Fa. BAeR -Agentur für 
Bodenaushub GmbH) mit Stand 11.11.2019 vor. Bei vollständiger Entfernung der 
Altablagerung bei Erdarbeiten zum Bau eines R egenrü ckhaltebeckens besteht 
bezü glich der W irkungspfade Boden – Mensch, Ablagerungen – Boden und 
Ablagerungen – Grundwasser kein Handlungsbedarf. Nach Abstimmung mit dem 
zuständigen Umweltamt können weiterfü hrende Untersuchungen im Boden 
unterhalb der Auffüllungen bzw. Altablagerung nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. 

(7) Für eine mit der Abfallsatzung des Landkreises Zw ickau konforme Abfallentsorgung 
sind mit 3achsigen Müllfahrzeugen anfahrbare Stellplätze für zugelassene Behälter 
als private Nebenanlagen vorzusehen. 

(8) Hingewiesen wird auf die Pflichten der Eigentümer, Besitzer und mit Bautätigkeiten 
beauftragten Firmen nach §§ 6 und 27 des Sächsischen V ermessungs- und 
Katastergesetzes (SächsV ermKatG). 

(9) DIN-Normen und V DI-R ichtlinien können in der zumutbar nah gelegenen DIN-
Auslegestelle W estsächsische Hochschule Zw ickau (FH) Hochschulbibliothek, 
Normen-Infopoint, Klosterstraße 3 in 08056 Zwickau eingesehen werden. Damit sind 
Normaktualität und V ollständigkeit gewährleistet. 

 
ARTENLISTEN FÜR ANPFLANZUNGEN 
ARTENLISTE A (STANDO RTHEIM ISCHE BÄUM E UND STRÄUCHER) 
BÄUME 1. ORDNUNG (MINDESTGR ÖßE: HOCHSTAMM, 12/14 CM STU ODER HEISTER 
125/150 CM HÖHE) 
Q uercus robur (Stiel- Eiche) 
Q uercus petraea (Trauben- Eiche) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Fagus sylvatica (R ot- Buche) 
Prunus avium (V ogelkirsche) 
Acer pseudoplatanus (Berg- Ahorn) 
Frax inus ex celsior (Gemeine Esche) 
Tilia cordata (W inter- L inde) 
Tax us baccata (Gemeine Eibe) 
BÄUME 2. ORDNUNG (MINDESTGR ÖßE: HEISTER 150/200 CM, STRAUCH 60/100 CM, 
2FACH V ER PFLANZT MIT BAL LEN) 
Prunus padus (Trauben- Kirsche) 
Acer campestre (Feldahorn) 
Sorbus aria (Echte Mehlbeere) 
Sorbus aucuparia (Gem. Eberesche) 
Salix  caprea (Sal- W eide) 
Betula pendula (Gem. Birke) 
Pyrus pyraster (W ild-Birne) 
Prunus cerasifera (Kirschpflaume) 
Malus sylvestris  (Holzapfel) 
Sorbus Domestica (Speierling) 
STR ÄUCHER (MINDESTGR ÖßE: 60/100 CM, 2FACH V ER PFLANZT): 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Corylus avellana (Gem. Hasel) 
Crataegus laevigata (Zweigriffliger W eißdorn) 
Crataegus monogyna (Eingriffliger W eißdorn) 
Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche) 
R ibes uvacrispa (W ilde Stachelbeere) 
R osa scec. (W ild- R osen) 
R osa tomentosa (Filz- R ose) 
R ubus idaeus (Himbeere) 
Sambucus racemosa (Traubenholunder) 
V iburnum opulus (Gem. Schneeball) 
Cornus mas (Kornelkirsche) 
Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) 
L igustrum vulgare (Gemeiner L iguster) 
Die Artenliste A wird ergänzt um sämtliche einheimische Obstgehölze. 

ARTENLISTE B (SO NSTIGE BÄUM E STRÄUCHER UND GEBÜSCH) 
BÄUME (MINDESTGR ÖßE: HOCHSTAMM 16/18 CM STU, 3FACH V ER PFLANZT, 
KR ONENANSATZ IN MIND. 2,50 M HÖHE): 
Aesculus hippocastanum „Baumannii“ (gefülltblü hende R oßkastanie) 
Aesculus x  carnea 'Briotii' (Scharlach- R oßkastanie) 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Echter R otdorn) 
STR ÄUCHER (MINDESTGR ÖßE: 60/100 CM, 2FACH V ER PFLANZT): 
Forsythia spec. (Forsythie) 
Deutzia spec. (Deutzia in Sorten) 
Philadelphus spec. (Pfeifenstrauch in Sorten) 
Hydrangea spec. (Hortensie) 
Potentilla spec. (Fingerstrauch) 
Genista germanica (Dt. Ginster) 
R osa spec. (R osen in Sorten) 
BODENDECKER: 
V inca minor (Kleinblättriges Immergrün) 
V inca major (Großblättriges Immergrün) 
Erica carnea (W interheide) 
Hedera helix  (Efeu) 
Calluna vulgaris (Besenheide) 
Hypericum calycinum (Niedriges Johanniskraut) 
ARTENLISTE C (SCHLING- UND KLETTERPFLANZEN) 
Clematis spec. (W aldrebe) 
Lonicera spec. (Geißblattarten) 
Parthenociccus quinquefolia 'Engelmannii' (W ilder W ein) 
Parthenociccus tricuspidata ' V eitchii' (W ilder W ein) 
Humulus lupulus (Hopfen) 
ARTENLISTE D (ARTENNEGATIV LISTE) 
Cotoneaster spec. insbesondere Bodendecker 
Chamaecyparis spec: Scheinzypressen 
J uniperus spec. Zypressengewächse 
Picea spec. Fichten / Silber-/Blau-/Stechfichten 
Thuja spec. Lebensbäume/Zypressengewächse 
Die Pflanzen der Artenliste D sollen keine V erwendung finden. 

LAGE PLANGEBIET                                                                                  M   1:10:000

(Q uelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und V ermessung Sachsen (GeoSN), 2019)

Crimmitschau

Geltungsb ereic h

V ERFAHRENSV ERM ERKE 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde in der Sitzung des Stadtrats am 26.02.2015 
beschlossen. Die ortsü bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 
20.03.2015 durch Abdruck im Amtsblatt Nr. 06/2015 der Stadt Crimmitschau erfolgt. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
2. Die frü hzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch 
eine Auslegung der V orentwurfsplanunterlagen mit Stand Mai 2016 in der Zeit vom 
04.07.2016 bis zum 04.08.2016 nach Ankündigung im Amtsblatt Nr. 12/2016 der Stadt 
Crimmitschau vom 24.06.2016 durchgefü hrt. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
3. Die frü hzeitige Beteiligung der berü hrten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 22.06.2016. Die 
Behörden wurden aufgefordert, Umfang und Deta illierungsgrad der Umweltprü fung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB bekannt zu geben. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
4. Der Stadtrat der Stadt Crimmitschau billigte in seiner Sitzung am 16.05.2019 den Plan-
entwurf vom März 2019 zum Bebauungsplan Nr. 1/2015 „Gewerbegeb iet Harthauer 
W eg“ zur Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 1/91 „Gewerbepark 
Crimmitschau“ einschließlich Begründung mit Umweltbericht und beschloss die 
Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
5. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Tex t (Teil B), die Begründung sow ie die wesentlichen bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben in der Zeit 17.06.2019 bis zum 19.07.2019 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am 05.06.2019 im Amtsblatt 
Nr. 11/2019 der Stadt Crimmitschau ortsü blich bekannt gemacht worden. Der Inhalt 
der ortsü blichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen wurden in der 
Zeit vom 17.06.2019 bis zum 19.07.2019 zusätzlich auf die Internetseite der Stadt 
Crimmitschau und die des zentralen Landesportals Bauleitplanung Sachsen 
eingestellt und darü ber zugänglich gemacht. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 11.06.2019 von der Auslegung 
benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
aufgefordert. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

  
6. Die Bezeichnung und grafische Darstellung der Flurstü cke im Geltungsbereich betreffs 
ihrer Übereinstimmung mit den Bestandsdaten des L iegenschaftskatasters wird mit 
Stand vom     .    .20    bestätigt. Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellung 
wurde nicht geprü ft. 
 
Landratsamt Zw ickau, 
Amt für Ländliche Entwicklung und V ermessung 
(untere V ermessungsbehörde) 
Zw ickau, den     .    . 202    Siegel Amtsleiterin 

 
7. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am 28.05.2020 geprü ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
8.  Der Bebauungsplan in der Fassung vom J anuar 2020, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Tex t (Teil B) wurde am 28.05.2020 vom Stadtrat als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde geb illigt. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
9. Das Genehmigungsverfahren wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB am 05.06.2020 
eingeleitet. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
10. Die Genehmigung der Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Tex t (Teil B), wurde mit V erfü gung des Landratsamts 
Zw ickau vom 12.08.2020, Az.: 1462-621.41.01363 unter 2 Auflagen und mit einem 
Hinweis erteilt. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

  
11. Der Stadtrat ist in seiner Sitzung vom 24.09.2020 den Auflagen aus der Genehmigung 
beigetreten. Die Planzeichnung (Teil A) wurde entsprechend redaktionell geändert. 

 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
12. Die Satzung ü ber den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Tex t (Teil B), wurde in der Fassung vom J anuar 2020 mit redaktionellen 
Änderungen vom August 2020 ausgefertigt. 

 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

 
13. Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB: 
 Die Erteilung der Genehmigung der Satzung sow ie die Stelle, bei der der Plan mit 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden können und ü ber 
deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am     .    .202    im Amtsblatt Nr.    /202    der 
Stadt Crimmitschau ortsü blich bekannt gemacht worden. 

 In der Bekanntmachung ist auf die V oraussetzungen für die Geltendmachung der 
V erletzung von V erfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sow ie auf die R echtsfolgen (§ 4 Abs. 4 SächsGemO i. V . m. § 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschäd igungsansprü chen (§§ 39 – 42 und 
44 BauGB) hingew iesen worden. 

 
 Die Satzung ist mit Bekanntmachung ihrer Genehmigung in Kraft getreten. 
 
 
Crimmitschau, den     .    .202   Siegel Oberbürgermeister 

SATZUNG 
der Großen Kreissta dt Crim m itsc ha u 

ü b er d en Beb a uungsp la n Nr. 1/2015 „Gewerb egeb iet Ha rtha uer W eg“ zur Änd erung 
und Ergänzung d es Beb a uungsp la ns Nr. 1/91 „Gewerb ep a rk Crim m itsc ha u“ 

Auf Grund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I 
S. 587) sowie nach § 89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGV Bl. S. 186), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 11.12.2018 (SächsGV Bl. S. 706) in V erbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGV Bl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 15.07.2020 (SächsGV Bl. S. 425) wird nach Beschlussfassung durch 
den Stadtrat der Großen Kreisstadt Crimmitschau vom 28.05.2020 und 24.09.2020 mit 
Genehmigung der höheren V erwaltungsbehörde vom 12.08.2020, AZ.: 1462-
621.41.01363 folgende Sa tzung ü b er d en Beb a uungsp la n Nr. 1/2015 „Gewerb egeb iet 
Ha rtha uer W eg“, bestehend aus: 
- der Planzeichnung (Teil A) M 1: 1.000 und 
- dem Tex t (Teil B) 

in der Fassung vom J anuar 2020 mit redaktionellen Änderungen vom August 2020 
erlassen. 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans. Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsü blichen Bekanntmachung 
der Genehmigung anstelle des bisher rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1/91 
„Gewerbepark Crimmitschau“ in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
 
Crimmitschau, den     .    . 202    Siegel Oberbürgermeister 

 
RECHTSGRUNDLAGEN 
- Ba ugesetzb uc h (Ba uGB) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 
(BGBl. I S. 587) 

- Ba unutzungsverord nung (Ba uNV O ) - V erordnung ü ber die bauliche Nutzung 
der Grundstü cke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786) 

- Pla nzeic henverord nung 1990 (Pla nzV  90) - V erordnung über die Ausarbeitung 
der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts (PlanzV  90) vom 18.12.1990 
(BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057) 

- Säc hsisc he Ba uord nung (Säc hsBO ) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGV Bl. S. 186), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11.12.2018 (SächsGV Bl. S. 706) 

- Gem eind eord nung fü r d en Freista a t Sa c hsen (Säc hsGem O ) - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGV Bl. S. 62), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 15.07.2020 (SächsGV Bl. S. 425) 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingew iesen. 

   
   
   
 20.08.2020 Ergänzung Bemaßung der Baugeb iete und Baugrenzen 

GEÄNDERT DATUM  ART DER ÄNDERUNG 
 
   

 GRO SSE KREISSTADT CRIM M ITSCHAU    
 LANDKREIS ZW ICKAU 
 
 BEBAUUNGSPLAN NR.1/2015 „GEW ERBEGEBIET 
 HARTHAUER W EG“ ZUR ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG 
 DES BEBAUUNGSPLANS NR. 1/91 „GEW ERBEPARK 
 CRIM M ITSCHAU“   
 STAND :          01/2020 mit redaktionellen Änderungen 08/2020 
   
 DIESER BEBAUUNGSPLAN 
 BESTEHT AUS :   - TEIL A - PLANZEICHNUNG                 M 1:1.000 
      - TEIL B - TEX T 
 
 
 
 PLANV ER FASSER:   BÜR O FÜR  STÄDTEBAU GmbH CHEMNITZ 
      LEIPZIGER STRASSE 207 
      09114 CHEMNITZ 
      TEL: 0371/3674170   FAX : 0371/3674177 
      e-mail:    info@staedtebau-chemnitz.de 
      Internet: www.staedtebau-chemnitz.de 
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